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A. Containern gegen Lebensmittelverschwendung

Etwa 11,9 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr 

in Deutschland weggeschmissen.1 52 % Prozent davon fallen 

in deutschen Haushalten an, 18 % in der Verarbeitung und 4% 

im Einzelhandel.2 Über alle Sektoren hinweg ist etwa die 

Hälfte dieser Abfälle vermeidbar; nur im Einzelhandel sind es 

sogar gut 80%.3  

Dieses Problem wurde mittlerweile auch von der deutschen 

Politik erkannt. Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-

lung bekannte sich auch Deutschland zum Ziel, Lebensmittel-

verschwendung deutlich zu reduzieren, die Bundesregierung 

fühlt sich diesem auch verpflichtet.4 Um dies zu erreichen, 

schaffte das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft die Nationale Strategie zur Reduzierung der 

Lebensmittelverschwendung. Ein zentrales Ziel der Strategie 

ist, die Lebensmittelversorgungskette so zu gestalten, dass 

Lebens-mittelabfälle gar nicht erst entstehen.5  

Die Verschwendung von Lebensmitteln ist jedoch nicht nur ein 

deutsches Problem, sondern ein globales, und stellt aus ethi-

scher, ökologischer und ökonomischer Sicht eine Herausfor-

derung für alle Beteiligten dar.6  

I. Lebensmittelverschwendung als globales Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsproblem

In Bezug auf die Verschwendung von Lebensmitteln ist zu-

nächst zwischen food loss und food waste zu unterscheiden.

1 Schmidt/Schneider/Leverenz/Hafner, Lebensmittelabfälle in Deutsch-
land, S. XIIII.  
2 Schmidt/Schneider/Leverenz/Hafner, Lebensmittelabfälle in Deutsch-
land, S. XIIII. 
3 Schmidt/Schneider/Leverenz/Hafner, Lebensmittelabfälle in Deutsch-
land, S. XIIII. 
4 BT-DS 18/12631, S. 2.  
5 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Nationale Strate-
gie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, S. 11 ff. 
6 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Nationale Strate-
gie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, S. 5.  
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Beide Begriffe sind nicht komplett einheitlich definiert, die 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) arbeitet diesbezüglich jedoch auf die Harmonisierung 

der Begriffsdefinitionen hin.7 In diesem Bericht wird sich daher 

auf die Definition der FAO gestützt. Nach dieser beschreibt 

food loss den Verlust von Lebensmitteln noch in der Liefer-

kette.8 Umfasst sind somit alle Lebensmittel, die zwischen 

Ernte, Schlachtung oder Fang und der Lieferung an den Ein-

zelhandel, „verloren gehen“.9 14 % der weltweit produzierten 

Lebensmittel endet als food loss, ein großer Teil davon ver-

meidbar.10 

Food waste hingegen ist der Teil an Lebensmitteln, die im 

Einzelhandel, von Lebensmitteldienstleistern oder von 

Endverbraucher:innen weggeschmissen, bzw. verschwendet 

werden.11  

Sowohl food waste als auch food loss sind ein großes Nach-

haltigkeitsproblem, in ökologischer und sozialer Hinsicht.12  

Jährlich werden während der Produktion von Lebensmitteln 

weltweit ca. 30 Million Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. 

Für den Anbau von Obst, Gemüse und Futterpflanzen für 

Nutztiere werden 43.000 km2 landwirtschaftliche Fläche 

(ab)genutzt und rund 216 Million m3 Wasser verbraucht.  

Die Produktion von Lebensmitteln stellt deshalb eine hohe Be-

lastung für die Umwelt dar, die nicht gerechtfertigt scheint, 

wenn die Lebensmittel nicht einmal bei Endverbraucher:innen 

ankommen oder von diesen weggeschmissen werden.  

Vor allem vor dem Hintergrund der wachsenden Weltbevölke-

rung und dem bereits jetzt bestehenden ungleichen Zugang 

zu Nahrung, ist eine effiziente Ressourcennutzung 

dringend 

7 FAO, The State of Food and Agriculture, S. xii.  
8 FAO, The State of Food and Agriculture, S. 4. 
9 FAO, The State of Food and Agriculture, S. 4 f.; der Verlust bezieht sich 
hierbei auf die Quantität und die Qualität der Lebensmittel.  
10 FAO, The State of Food and Agriculture, S. 1.  
11 FAO, The State of Food and Agriculture, S. xii.  
12 Umweltbundesamt, Wider die Verschwendung. 
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von Nöten13 und bei ca. 800 Million hungerleidenden Men-

schen weltweit14 eine moralische Pflicht. 

Die Reduzierung von food loss und waste kann zudem einen 

positiven Einfluss auf den sicheren Zugang zu Nahrung und 

die Umwelt, bzw. einzelne Ökosysteme haben. 15  

Für eine sozial und ökologische nachhaltige Ernährung der 

Welt ist die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ein 

wichtiger Beitrag.16 Food loss und food waste müssen daher 

auf allen Ebenen vermieden werden.  

II. Lösungsansätze „bottom-up“

Während einzelne Verbraucher:innen wenig bis gar keinen 

Einfluss auf die Menge an produziertem food loss haben, kann 

food waste aktiv durch Privatpersonen vermieden werden. 

Vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit von food waste durch 

Endverbraucher:innen produziert wird, besteht vor allem auf 

privater Ebene großes Potential, Lebensmittelmüll zu vermei-

den.  Dies kann z.B. durch eine gute Essenplanung gesche-

hen, durch die sachgerechte Lagerung von Lebensmitteln, 

den Verbrauch von „Resten“ oder auch die Weitergabe von 

Lebensmitteln, die von einem selbst wahrscheinlich nicht 

mehr rechtzeitig konsumiert werden würden.17

Am letzten Punkt setzen viele lokale Initiativen an. In vielen 

Städten haben sich Foodsharing-Gruppen gebildet, die über 

Facebook-Gruppen oder frei zugängliche Kühlschränke „ge-

rettete“ und nicht benötigte Lebensmittel verteilen, damit diese 

nicht weggeschmissen und verschwendet werden.

Viele, vor allem junge Menschen, gehen mit dem sog. „Con-

tainern“ noch weiter: sie retten Lebensmittel nicht nur bevor

13 FAO, The State of Food and Agriculture, S. 1; 18. 
14 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Nationale Strate-
gie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, S. 5.  
15 FAO, The State of Food and Agriculture, S. 18. 
16 FAO, The State of Food and Agriculture, S. 18. 
17 Umweltbundesamt, Wider die Verschwendung. 
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sie weggeschmissen werden, sondern auch noch danach, in-

dem sie weggeworfene, aber noch genießbare Lebensmit-tel 

zum Eigenverbrauch aus Abfallcontainern – meist von Su-

permärkten – herausholen.18 Aktivist:innen wollen damit ein 

Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und Überproduk-

tion setzen.19 

Auch wenn dies, gerade hinsichtlich der benötigten Reduzie-

rung von Lebensmittelverschwendung, nachvollziehbar, wenn 

nicht schon notwendig erscheint, kann Containern (straf)recht-

liche Konsequenzen nach sich ziehen. Regelmäßig wird hier-

bei nämlich der Straftatbestand des Diebstahls gem. § 242 

Abs. 2 StGB erfüllt.20  

Besonders bekannt wurde zuletzt der Fall zweier Studentin-

nen aus Bayern. Die beiden Frauen entwendeten Lebensmit-

tel aus dem Müllcontainer eines Supermarktes, den sie zuvor 

mit einem mitgebrachten Vierkantschlüssel öffneten. Infolge-

dessen wurden beide durch das Amtsgericht Fürstenwalde 

wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls gem. §§ 242 

Abs. 1, 25 Abs. 2 StGB zu einer Strafe von 15 Tagessätzen 

zu je 15 Euro unter Strafvorbehalt und 8 Arbeitsstunden bei 

einer Tafel verurteilt.21 Die Sprungrevision gegen das Urteil 

wurde vom Bayrischen Oberlandesgericht abgewiesen; die 

Entscheidung des AG sei rechtsfehlerfrei ergangen.22 Auch 

die daraufhin eingereichte Verfassungsbeschwerde gegen die 

strafrechtliche Verurteilung wegen des Containerns wurde 

vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung ange-

nommen und blieb somit erfolglos.23  

18 Jahn, JuS 2020, 85, 85.  
19 Siehe etwa Krüger, Containern ist kein Verbrechen! Wir brauchen eine 
Gesetzesänderung, abrufbar unter: https://weact.campact.de/petiti-
ons/containern-ist-kein-verbrechen-1 (zuletzt abgerufen am 27.02.2021); 
Hofmeister/Marggraf/Noack, Jahrbuch der ÖGA 2014, 255, 257.  
20 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 232 f.  
21 AG Fürstenfelde, Urteil vom 30.01.2019 - 3 Cs 42 Js 26676/18.  
22 OLG Bayern, NStZ-RR 2020, 104.  
23 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19.  



5 

Das Urteil des AG Fürstenwalde und insbesondere der Be-

schluss des BVerfG lösten eine Welle des Unmuts und des 

Unverständnisses aus. Über 175.000 Menschen unterschrie-

ben die Petition der Kampagne „Containern ist kein Verbre-

chen! Freispruch für Franzi & Caro“ und fordern so die Entkri-

minalisierung des Containerns.24 Die Fraktion DIE LINKE 

brachte einen entsprechenden Antrag in den Ausschuss für 

Recht und Verbraucherschutz ein, der im Dezember 2020 

über das Thema beriet.25 Das Thema war nun auch in der öf-

fentlichen politischen Diskussion angekommen.  

III. Recht und Gerechtigkeit(sempfinden)

Für viele Menschen ist es unverständlich, warum die Mit-

nahme von „Müll“, also etwas, dessen sich die 

Eigentümer:innen offensichtlich entledigen möchten, strafbar 

sein sollte. Insbesondere, wenn es sich bei den 

weggeworfenen Sachen um noch verzehrbare Lebensmittel 

handelt, die ohne die Rettung aus dem Container 

verschwendet worden wären. Bei Strafverfolgung wegen 

Containerns fallen die bestehende Rechtslage und das 

Gerechtigkeitsempfinden Vieler auseinander. Nicht nur 

Laien fordern daher die Entkriminalisierung von Containern 

oder zumindest eine gleichwertige, rechtliche Lösung.26 In 

seinem Beschluss weist das BVerfG – fast schon entschul-

digend – auf den Gesetzgeber,27 der nun eine Lösung schaf-

fen muss. Wie diese Lösung aussehen könnte, soll im Folgen-

den diskutiert werden. Hierfür werden zunächst (B.) die 

bestehende Rechtslage und Lösungsmöglichkeiten vorge-

stellt. Anschließend sollen (C.) neue Lösungsansätze wie (I.)

24 Krüger, Containern ist kein Verbrechen! Wir brauchen eine Gesetzesän-
derung, abrufbar unter: https://weact.campact.de/petitions/containern-ist-
kein-verbrechen-1 (zuletzt abgerufen am 27.02.2021).  
25 BT-DS 19/9345.  
26 Siehe z.B. Schiemann, KriPoZ 2019, 231; Schiemann, Stellungnahme 
vom 03. Dezember 2020; Dießner, Stellungnahme vom 04. Dezember 
2020, S. 15.  
27  BVerfG, Beschluss vom BVerfG, 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 
1986/19, Rn. 37.  
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materiellrechtliche Änderungen, (II.) prozessrechtliche Ände-

rungen und (III.) das französische Model untersucht und be-

wertet werden.  

B. Aktuelle Rechtslage

Um die festen Grenzen der bestehenden Rechtslage zu ver-

stehen und Ansatzpunkte für eine Lösung greifen zu können, 

sind zunächst die durch Containern verwirklichten Straftatbe-

stände zu ermitteln.  

I. Containern und Diebstahl

Wegen Diebstahl macht sich gem. § 242 StGB strafbar, wer 

eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht 

wegnimmt, die Sache sich oder Dritten rechtswidrig zuzueig-

nen. Es müssen auf objektiver Ebene folglich eine taugliche 

Tathandlung („Wegnahme“) erbracht und ein taugliches Tat-

objekt („fremde bewegliche Sache“) entwendet werden. Zu-

sätzlich ist subjektiv eine Zueignungsabsicht notwendig.

1. Wegnahme

Eine Wegnahme liegt vor, wenn fremder Gewahrsam gebro-

chen und neuer begründet wird.28 Gewahrsam ist nach der 

sog. „Sphärenformel“ eine willensgetragene Sachherrschaft, 

die sozial manifestiert innerhalb der Persönlichkeitssphäre vor 

fremden Zugriff geschützt ist.29 Gewahrsam bestimmt sich 

also hauptsächlich anhand der sozialen Anschauung.

Das Tatbestandsmerkmal der Wegnahme wird in Container-

Sachverhalten in dem Moment erfüllt, in dem der Supermarkt 

nicht mehr auf die Sachen einwirken kann, dh. wenn die Le-

bensmittelretter:innen die Lebensmittel aus der Mülltonne des 

Supermarkts und an sich nehmen.30 Das Tatbestandsmerkmal 

der Wegnahme ist den meisten Fällen unproblematisch erfüllt.

28 Schmitz in: MüKo StGB, § 242, Rn. 49.  
29 Gössel, ZStW 1985, 591 (639); Schmitz, in: MüKo StGB, § 242, Rn. 70. 
30 Hofmeister/Marggraf/Noack, Jahrbuch der ÖGA 2014, 255, 260.  
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2. Fremde Sache

Strittiger ist die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der „frem-

den Sache“. Fremd ist eine Sache, wenn sie zum Tatzeitpunkt 

im Eigentum einer anderen natürlichen oder juristischen Per-

son steht.31

An dieser Stelle setzt die Argumentation vieler Kritiker:innen 

an: Kann eine Sache, die offensichtlich entsorgt werden soll, 

deren Eigentum sich die Eigentümer:innen offensichtlich ent-

ledigen möchten, überhaupt fremd sein?32

Die Beschwerdeführerinnen sehen in den weggeworfenen Le-

bensmitteln kein Eigentum des Supermarktes mehr, sondern 

im Akt des Wegschmeißens vielmehr eine Dereliktion nach 

§ 959 BGB, mittels derer der Supermarkt sein Eigentum an 

den Lebensmitteln aufgegeben hat.33 Als Folge dessen han-

dele es sich bei den weggeworfenen Lebensmitteln um her-

renlose Sachen und eben nicht mehr um fremde.

Die Aufgabe des Eigentums nach § 959 BGB erfordert aller-

dings die Aufgabe des Besitzes in der Absicht, auf das Eigen-

tum zu verzichten. Die Besitzaufgabe richtet sich in diesem 

Kontext nach § 856 Abs. 1 BGB,34 d.h. der Besitz wird dadurch 

beendet, dass die Besitzer:innen die tatsächliche Gewalt über 

die Sache aufgeben oder in anderer Weise verlieren. Die tat-

sächliche Gewalt ist aufgegeben mit der willentlichen und frei-

willigen Beendigung der tatsächlichen Sachherrschaft.35

An dieser Stelle scheitert jedoch die Eigentumsaufgabe, denn 

es kann bei einer Entsorgung in einem verschlossenen Müll-

Container, der sich auf dem Grundstück des Supermarktes

31 Wittig, in: BeckOK StGB, § 242, Rn. 6.  
32 Siehe u.a. die Argumentation der Beschwerdeführer:innen in BVerfG, 
Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, Rn. 18.  
33 Siehe u.a. die Argumentation der Beschwerdeführer:innen in BVerfG, 
Beschluss vom, 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, Rn. 18. 
34 Oechsler in: MüKo BGB, § 959, Rn. 8 
35 Schäfer, in: MüKo BGB, § 856, Rn. 2.  
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befindet, nicht von einer Aufgabe der tatsächlichen Sachherr-

schaft gesprochen werden.36 Auch der rechtsgeschäftliche 

Wille, das Eigentum an beliebige Personen aufzugeben, ist 

unter diesen Umständen nicht erkennbar.37  

Hinzu kommt, dass der Müll oft zur Abholung durch ein be-

stimmtes Entsorgungsunternehmen bereitgestellt wird. In die-

sen Fällen will der Supermarkt das Eigentum an den wegge-

worfenen Sachen offensichtlich nur zugunsten des 

Entsorgungsunternehmens aufgeben, was wiederum nicht 

dem für die Dereliktion benötigten Verzichtswillen nicht ge-

nügt.38 

Der Supermarkt hat durch die Verbringung der Lebensmittel 

in die verschlossenen Müllcontainer folglich nicht das Eigen-

tum an diesen aufgegeben. Bei den weggeschmissenen Le-

bensmitteln handelt es sich somit nach wie vor um Eigentum 

des Supermarktes und somit um fremde Sachen i.S.d. 

§ 242 StGB.

3. Zueignungsabsicht

Das Vorliegen einer Zueignungsabsicht ist in den klassischen

Container-Fällen unproblematisch zu bejahen.39

4. Zwischenergebnis

Da der Einwand der Dereliktion unbegründet ist, handelt es

sich auch bei weggeworfenen Lebensmitteln um fremdes Ei-

gentum i.S.d. § 242 StGB. Lebensmittelretter:innen machen

sich durch Containern deshalb wegen Diebstahl strafbar.

II. Qualifikationen

Neben dem Grunddelikt nach § 242 StGB werden durch Con-

tainern meist auch Qualifikationstatbestände des Diebstahls

erfüllt.

36 BVerfG, Beschluss vom BVerfG, 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 
1986/19, Rn. 30 f.  
37 Jahn, JuS 2020, 85, 86.  
38 OLG Bayern, NStZ-RR 2020, 104; Jahn, JuS 2020, 85, 86 f.  
39 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 233 f. 
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Häufig sind die Müllcontainer der Supermärkte abgeschlos-

sen, um fremden Zugriff auf die weggeschmissene Ware zu 

verhindern. Werden die Müllcontainer aufgebrochen oder die 

Schlösser mit falschen Schlüsseln und Werkzeugen „ge-

knackt“, kann ein besonders schwerer Fall des Diebstahls 

nach § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StGB vorliegen.40 Dasselbe gilt 

für den Fall, dass die Container z.B. durch einen Zaun beson-

ders gesichert sind.41 Bei Vorliegen eines besonders schwe-

ren Falls erhöht sich das Strafmaß gem. § 243 Abs. 1 S. 1 

StGB auf drei Monate bis zu 10 Jahre. Der „einfache“ Dieb-

stahl wird gem. § 242 Abs. 1 StGB mit einer Freiheitsstrafe bis 

zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.  

Zu beachten ist hier jedoch die Geringwertigkeitsklausel in 

§ 242 Abs. 2 StGB, nach der ein besonders schwerer Fall aus-

geschlossen ist, wenn die Tat sich auf eine geringwertige Sa-

che mit einem Verkehrswert von weniger als 25–50 Euro42 be-

zieht. Dies ist bei Lebensmittelabfällen häufig der Fall, in der

Vergangenheit haben Staatsanwaltschaften aber auch Ver-

kehrswerte von bis zu 100 Euro für weggeworfenen Lebens-

mittel angenommen.43

Containern mehre Personen regelmäßig gemeinsam, kommt

zudem ein Bandendiebstahl gem. § 244 Abs. 1 Nr. 2 StGB in

Betracht.44 In diesem Fall läge das Strafmaß gem. § 244

Abs. 1 StGB nicht unter sechs Monaten.

III. Weitere verwirklichte Delikte

Neben Diebstahl werden durch Containern weitere Tatbe-

stände erfüllt.

40 Vgl. Schmitz in: MüKo StGB, § 243, Rn. 33.  
41 Vgl. Esser/Scharnberg, JuS 2012, 809, 813.  
42 Wittig, in: BeckOK StGB, § 243, Rn. 27 f.  
43 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 234.  
44 Hofmeister/Marggraf/Noack, Jahrbuch der ÖGA 2014, 255, 261; Schie-
mann, KriPoZ 2019, 231, 234. 
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Werden Schlösser z.B mit einem Bolzenschneider aufge-

schnitten oder auf eine andere Art aufgebrochen, die zur Zer-

störung, bzw. Unbrauchbarkeit des Schlosses führt, liegt eine 

Sachbeschädigung nach § 303 Abs. 1 StGB vor.45 

Befinden sich die Container in einem eigens abgezäunten Be-

reich, der nicht frei zugänglich ist, ist außerdem regelmäßig 

ein Hausfriedensbruch nach § 123 Abs. 1 StGB verwirklicht.46 

Ähnliches gilt für den Fall, dass die Container etwas auf einem 

Hinterhof, deutlich abgegrenzt von den für Verkaufszwecke 

offen zugänglichen Bereichen, stehen.47 Insbesondere bei 

einem nächtlichen Zutritt dieses Bereichs kann hier von 

einem entgegenstehenden Willen der 

Supermarkteigentümer:innen ausgegangen werden.48 

IV. Verfassungsmäßigkeit

Nach ihrer Verurteilung und der Abweisung der Sprungrevi-

sion durch das OLG Bayern reichten die beiden Studentinnen 

Verfassungsbeschwerde gegen die strafrechtliche Verurtei-

lung ein. Sie sind der Auffassung, die Strafbarkeit des Contai-

nerns sei unverhältnismäßig. Das Strafrecht solle nur als „Ul-

tima Ratio des rechtlichen Schutzes eines geordneten 

Gemeinschaftslebens zur Anwendung kommen“; eine Anwen-

dung sei nicht gerechtfertigt, wenn die Gefährdung von 

Rechtsgütern in sehr geringem Maße erfolgt.49 Bei den 

Lebensmitteln handelte es sich um Sachen, die der 

Supermarkt sowieso entsorgen wollte, und woran dieser 

somit kein schutzwürdiges Interesse mehr haben könne.50 

Auch sei im Lichte

45 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 234.  
46 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 234 f.  
47 OLG Bayern, NStZ-RR 2020, 104. 
48 OLG Bayern, NStZ-RR 2020, 104. 
49 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, 
Rn. 19.  
50 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, 
Rn. 20. 
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von Art. 20a GG „der Gemeinwohlbelang eines verantwor-

tungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit Lebensmitteln zu 

berücksichtigen“.51 

Diese Argumentation überzeugte das Bundesverfassungsge-

richt leider nicht.  

Gemessen am Verhältnismäßigkeitsprinzip und insbesondere 

dem Übermaßverbot, steht die Umfassung des Containerns 

vom Tatbestand des § 242 StGB im Einklang mit geltendem 

Verfassungsrecht.52 Der strafrechtliche Schutz des durch 

Art. 14 GG geschützten Eigentums ist verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstanden. Dem Gesetzgeber steht es frei, hierbei 

auch objektiv wertloses Eigentum unter Schutz zu stellen, 

weshalb auch die Kriminalisierung von Container-Sachverhal-

ten verhältnismäßig ist.53 Außerdem hat der Gesetzgeber 

den Gerichten hinreichende Möglichkeit gegeben, im Einzel-

fall der geringen Schuld von Täter:innen Rechnung zu tra-

gen.54 Die aktuelle Rechtslage ist somit verfassungsgemäß.  

V. Bestehende Lösungen im Prozessrecht?

Der bestehende Rechtsrahmen bietet schon heute Instru-

mente, mittels derer eine Verurteilung wegen Containerns 

vermieden werden könnte.  

In der Strafprozessordnung gibt es die Möglichkeit, die Verfol-

gung der durch Containern verwirklichten Straftatbestände 

einzustellen. In Bezug auf die relativen Antragsdelikte wie 

§§ 242, 303 StGB kommt die Einstellung des Verfahrens gem.

§ 170 Abs. 2 StPO in Betracht, sofern das öffentliche Inte-

resse an der weiteren Verfolgung nicht überwiegt.55 Die Ver-

urteilungen in der Vergangenheit haben allerdings gezeigt,

51 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, 
Rn. 20. 
52 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, 
Rn. 32 ff.  
53 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, 
Rn. 40 ff.  
54 BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19, 
Rn. 45 f.  
55 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 235. 
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dass Staatsanwaltschaften oft das öffentliche Interesse trotz 

des geringen Wertes der gestohlenen Lebensmittel nicht ver-

neinen. Ähnlich verhält es sich mit der Einstellung wegen Ge-

ringwertigkeit nach §§ 152, 153a StPO.56 

Um den Container-Fällen gerecht zu werden reicht der Ver-

weis auf die mögliche Einstellung daher nicht aus. Insbeson-

dere durch die uneinheitliche Anwendung der Möglichkeit 

kann es so zu einer Ungleichbehandlung gleichgelagerter 

Container-Fälle kommen.57 Um dieses Problem zu lösen, 

bedürfte es einheitlicher behördlicher Weisungen in allen 

Bundesländern, Verfahren in solchen Fällen, insbesondere 

wenn es sich bei den mitgenommenen Lebensmitteln um 

geringwertige Sachen handelt, einheitlich einzustellen.58  

Insgesamt führen die oft betonten bestehenden Lösungsmög-

lichkeiten im Strafprozessrecht59 nur im Einzelfall dazu, dass 

Containern nicht strafrechtlich verfolgt wird. Eine faktische 

Entkriminalisierung oder ein einheitlicher Umgang mit ähnlich 

gelagerten Container-Sachverhalten bestehen nicht. Vielmehr 

müssen Lebensmittelretter:innen aktuell einfach Glück haben, 

nicht erwischt zu werden, oder eine wohlgesonnene Staatsan-

waltschaft vorzufinden.  

C. Lösungsansätze

Die bestehende materielle Rechtslage in Bezug auf das Con-

tainern ist eindeutig und wurde durch den Beschluss des 

BVerfG höchstrichterlich bestätigt.  

56 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 235. 
57 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 235. 
58 Editorial, FD-StrafR 2019, 413941; Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 235. 
59 Siehe z.B. Luther, Stellungnahme vom 23. November 2020, S. 4; Kubi-
ciel, Stellungnahme, S. 4.  
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Zwar ändert sich schon jetzt teilweise die Haltung von Super-

märkten und es gibt einzelne Unternehmen, die offen kommu-

nizieren, Containern strafrechtlich nicht verfolgen zu wollen.60 

Auch wenn diese Entwicklung zu begrüßen ist, besteht das 

Problem mit dem uneinheitlichen Umgang mit Container-

Sachverhalten weiter. Wie das Dilemma der Strafbarkeit in Zu-

kunft gelöst werden könnte, soll im Folgenden untersucht wer-

den.  

I. Materiell-rechtliche Lösung

1. Müll als „herrenlose Sache“

Zentraler Problempunkt bezüglich der Strafbarkeit von Contai-

nern ist die Klassifizierung von Müll als „fremde Sache“ i.S.d.

§ 242 Abs. 1 StGB. Die offensichtlichste Lösung scheint da-

her, eine Ausnahmetatbestand im StGB zu schaffen. 2017 for-

derte eine Petition die Ergänzung des § 242 StGB um u.a. fol-

genden Absatz:

„(3) Eine fremde Sache nach dieser Vorschrift ist nicht, wenn 

die Sache ohne das Ziel einer weiteren oder zum Zweck einer 

nur energetischen Verwertung entsorgt worden ist, oder eine 

nicht mehr genutzte Sache der Zerstörung ausgesetzt ist und 

der bisherige Besitzer sie weder weiter als Sache nutzen noch 

aufbewahren will.“ 61 

Ein ähnlicher Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im niedersächsischen Landtag sah ebenfalls die Einstufung 

von weggeworfenen Lebensmitteln als „herrenlose Sache“ 

60 So z.B. der Bremer Supermartkt Lestra, Was macht Lestra eigentlich mit 
abgelaufenen Lebensmitteln?, online abrufbar unter: 
https://www.lestra.de/markt/nachhaltigkeit/lebensmittelrettung/ (zuletzt ab-
gerufen am 03. März 2021). 
61 Petition 7458, S.1, online abrufbar unter: https://epetitionen.bundes-
tag.de/content/petitionen/_2017/_11/_02/Petition_74584.html (zuletzt ab-
gerufen am 02. März 2021). Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit 
dem Vorschlag siehe Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 236.  



14 

vor,62 genau wie der in den Ausschuss für Recht und Verbrau-

cherschutz eingebrachte Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

Hierdurch würden weggeworfene Lebensmittel nicht mehr un-

ter den Begriff der fremden Sache fallen und Containern als 

Folge dessen nicht mehr als Diebstahl strafbar. Diese Lösung 

würde weitreichende Folgen für die Systematik des Straf-

rechts und des Eigentumsschutzes haben.  

a) Eingriff in Eigentumsrechte

Eine Ausnahmeregelung führt weiter zu eigentumsrechtlichen 

Problemen.

§ 242 StGB schützt Eigentum als formale Rechtsposition, ins-

besondere das durch § 903 BGB geschützte Recht, mit dem 

Eigentum beliebig zu verfahren und andere von der Einwir-

kung auf die Sache auszuschließen.63 Der Schutz ist hierbei 

nicht bedingt von der Nützlichkeit der Sache für Eigentü-

mer:innen oder vom Motiv der Täter:innen.64 Die Eigentums-

rechte schützen Eigentümer:innen auch bei der Verfolgung 

von Zwecken, die anderen „falsch, unmoralisch oder unver-

nünftig erscheinen“.65

Eine Ausnahme vom Eigentumsschutz für weggeworfenen 

Lebensmittel widerspricht damit den Grundsätzen des Sa-

chenrechts und des Eigentums,66 da Supermärkte in ihrem 

Recht, andere von der Nutzung ihrer weggeworfenen Lebens-

mittel auszuschließen und mit ihrem Eigentum zu verfahren, 

wie sie möchten, nicht mehr geschützt würden.

b) Systematische Folgen

Weiter sind die systematischen Folgen für andere Straftatbe-

stände zu bedenken. Die Definition der fremden Sache nach

62 Niedersächsischer Landtag, DS 18/2896, S. 1. 
63 Wittig, in: BeckOK StGB, § 242, Rn. 2.  
64 Fischer, Stellungnahme vom 06. Dezember 2020, S. 4. 
65 Fischer, Stellungnahme vom 06. Dezember 2020, S. 5. 
66 Vgl. Kubiciel, Stellungnahme, S. 6.  
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§ 242 StGB ist Dreh- und Angelpunkt für viele weitere Eigen-

tumsdelikte.67 Methodisch würde sich der Ausnahmetatbe-

stand daher auch auf die Unterschlagung, Betrug, Raub und

Räuberische Erpressung und räuberischen Diebstahl, sowie

alle Qualifikationen und besonders schweren Fälle auswir-

ken.68 Ein Raub, bei dem containerte Lebensmittel wegge-

nommen werden, würde nur noch als einfach Nötigung be-

straft werden können.69

An dieser Stelle ist zu betonen, dass Fälle von körperlicher

Gewalt, wie z.B. Angriffe auf Supermarktpersonal beim Con-

tainern, aktuell nicht bekannt sind.70 Die Lebensmittelretter:in-

nen versuchen eher gezielt, den Kontakt mit Personal und

Passanten zu meiden71 und sind bedacht, das Supermarktge-

lände so zu verlassen, wie sie es vorgefunden haben.72

Dennoch überzeugen Einwände, dass solche Fälle angemes-

sen über Körperverletzungsdelikte gelöst und geahndet wer-

den könnten,73 nicht. Wie bereits aufgeführt dienen Delikte wie

Raub auch dem Schutz des Eigentums, dem Körperverlet-

zungsdelikte ihrer Natur nach nicht gerecht werden. An dieser

Stelle kollidieren die systematischen Folgen und die eigen-

tumsrechtlichen Bedenken.

c) Keine generelle Entkriminalisierung

Des Weiteren führt der vorgeschlagene Ausnahmetatbestand

nicht zu einer umfassenden Entkriminalisierung. Diebstahl ist

meist nicht der einzige verwirklichte Tatbestand und Strafbar-

67 Siehe z.B. Wittig, in: BeckOK StGB, § 246, Rn. 2; § 249 Rn. 2.  
68 Fischer, Stellungnahme vom 06. Dezember, S. 6 f.  
69 Fischer, Stellungnahme vom 06. Dezember, S. 6.  
70 Dießner, Stellungnahme vom 04. Dezember 2020, S. 13 f.  
71 Kreaktivisten.org, Containern, online abrufbar unter: https://kreaktivis-
ten.org/howtos/direct-action/containern/ (zuletzt abgerufen am 01. März 
2021). 
72 Bronzini, Mit diesen 18 Tipps lernst du Containern!, online abrufbar un-
ter: https://daslamm.ch/18-tipps-zum-containern/ (zuletzt abgerufen a, 01. 
März 2021).  
73 Dießner, Stellungnahme vom 04. Dezember 2020, S. 14.  
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keit wegen Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung ent-

fällt durch die Änderung nicht.74 Um dies zu umgehen, bedarf 

es weiterer ergänzender Regelungen in den §§ 123, 

303 StGB, die zu einer nicht wünschenswerten Einzelfallkasu-

istik führen würden.75 Auch eine überdachende Regelung im 

Allgemeinen Teil des StGB würde der geltenden Systematik 

zuwiderlaufen.76 

d) Fazit

Die Ausnahme von weggeworfenen Lebensmitteln vom Be-

griff der „fremden Sache“ bringt viele Folgen mit sich und stößt

an systematische Grenzen. Insgesamt wird hierdurch auch

keine komplette Entkriminalisierung des Containerns erreicht,

es sei denn, weitere Ausnahmetatbestände würden für die

§§ 303, 123 StGB eingeführt. Dies führt jedoch weiter zu einer

einzelfallbasierten Systematik, die im Strafrecht gerade nicht

gelten soll.77 Ein strafrechtlicher Ausnahmetatbestand ist so-

mit nicht das geeignete Mittel, um das Dilemma zu lösen.

2. Ergänzung des § 959 BGB

Neben dem Ausnahmetatbestand wurde auch eine Änderung

des § 959 BGB vorgeschlagen. Die Norm könnte wie folgt er-

gänzt werden:

„Insbesondere gilt dieses, wenn der Eigentümer diese in ei-

nem Müllbehältnis deponiert oder diese anderweitig zur Abho-

lung durch die Müllabfuhr bereitstellt.“78 

74 Fischer, Stellungnahme vom 06. Dezember 2020, S. 6.  
75 Schiemann, KriPoZ 2019, 231, 237; Hoven, NJW 2020, 2955, 2956.  
76 Kubiciel, Stellungnahme, S. 5.  
77 Luther, Stellungnahme vom 23. November 2020, S. 3 f.  
78 Petition 7458, S.1, online abrufbar unter: https://epetitionen.bundes-
tag.de/content/petitionen/_2017/_11/_02/Petition_74584.html (zuletzt ab-
gerufen am 02. März 2021). 
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Auch dies würde dazu führen, dass die weggeworfenen Le-

bensmittel herrenlos werden und als Folge dessen der Tatbe-

stand des Diebstahls nicht mehr erfüllt wäre. Durch diese Lö-

sung entfielen die systematischen Probleme im StGB, die sich 

durch einen Ausnahmetatbestand zu § 242 ergeben würden. 

Aber auch hierdurch würde keine komplette Entkriminalisie-

rung des Containerns stattfinden, da die §§ 303, 123 StGB 

weiter erfüllt werden könnten.  

a) Grundprinzipien des Eigentumserwerbs und -verlus-

tes

Außerdem ergeben sich auch aus diesem Vorschlag Prob-

leme in Bezug auf die Systematik des Sachenrechts. Der Ver-

lust von Eigentum setzt grundsätzlich einen entsprechenden

Willen der Eigentümer:innen voraus.79 Dieser Wille muss tat-

sächlich vorliegen und darf nicht allein aus den tatsächlichen

Umständen abgeleitet oder fingiert werden.80

Supermärkte, die ihren Müll in abgeschlossenen Containern

oder anderweitig für andere unzugänglich aufbewahren, ha-

ben gerade nicht den Willen, das Eigentum zugunsten irgend-

einer Person aufzugeben.81 Grund dafür sind u.a. mögliche

Haftungsrisiken. Dem Supermarkt in dieser Konstellation den-

noch das Eigentum über § 959 BGB zu entziehen, obwohl die-

ser keinen entsprechenden Willen manifestiert hat, ist mit dem

Grundmechanismen des Eigentumserwerbs und -verlusts

grundsätzlich nicht vereinbar.82

Daran ändert auch der Verweis auf die bestehende Rechts-

praxis in Bezug auf Müll und die Eigentumsaufgabe nach

§ 959 BGB nichts, bei der kein „roter Faden“ bestehe.83 Aktuell

wird bei Sachverhalten in Bezug auf Müll im Einzelfall der Wille

der ursprünglichen Eigentümer:innen ermittelt bzw. fingiert.

79 Kubiciel, Stellungnahme, S. 6.  
80 Oechsler, in: MüKo BGB, § 959 Rn. 3.  
81 Kubiciel, Stellungnahme, S. 6.  
82 Kubiciel, Stellungnahme, S. 6. 
83 Dießner, Stellungnahme vom 04. Dezember 2020, S. 12. 
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Die vorgeschlagene Ergänzung würde zwar durchaus 

Klarheit für solche Sachverhalte schaffen, da der 

tatsächliche Wille von Marktbetreiber:innen nicht mehr ermit-

telt werden müsste.84  

Dennoch würde genau hierdurch wie bereits ausgeführt der 

tatsächliche Wille der Supermarktbetreiber:innen, der ja ei-

gentlich entscheidend ist für den Verlust des Eigentums, igno-

riert, was den Grundprinzipien des Sachenrechts zuwiderläuft. 

b) Ausnahmekonstellationen

Zwar gibt es im Sachenrecht über § 932 BGB die Möglichkeit, 

auch unwillentlich Eigentum an gutgläubige Erwerber:innen zu 

verlieren. Der hier stattfindende „Bruch“ mit dem eben erläu-

terten Grundprinzip wird u.a. damit gerechtfertigt, dass beim 

gutgläubigen Erwerb von Nichtberechtigten den Eigentü-

mer:innen grundsätzlich ein höherer Grad an Schuld ange-

lastet werden kann als den Erwerber:innen, denn schließlich 

haben die Eigentümer:innen das Eigentum aus der Hand 

gegeben.85 Eine vergleichbare Konstellation besteht beim 

Containern aber nicht; die Supermärkte möchten ihr 

Eigentum ja gerade vor dem Zugriff durch Dritte schützen. 

Einen Bruch mit den Grundprinzipien den 

Eigentumsverlustes durch die Ergänzung des § 959 BGB 

ist folglich nicht gerechtfertigt, wodurch die vorgeschlagene 

Regelung an systematische Grenzen stößt.

II. Prozessrechtliche Lösung

Neben der bereits angesprochenen Möglichkeit, strafrechtli-

che Verfolgung durch eine vereinheitlichte Einstellungspraxis

zu vermeiden, könnte eine Verurteilung verhindert werden, in-

dem Containern grundsätzlich nicht mehr verfolgt würde.

84 Dießner, Stellungnahme vom 04. Dezember 2020, S. 12. 
85 Oechsler, in: MüKo BGB, § 932, Rn. 1.  
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Eine ähnliche Regelung besteht bereits z.B. im BtMG: Gem. 

§ 31a Abs. 1 BtMG kann von der Verfolgung z.B. von uner-

laubter Herstellung von Betäubungsmitteln oder deren uner-

laubtem Besitz abgesehen werden, wenn kein öffentliches In-

teresse an der Strafverfolgung besteht und Betäubungsmittel

lediglich zum Eigenverbrauch angebaut, bzw. besessen wer-

den.

Allerdings ist der Eigenverbrauch von Betäubungsmitteln wie

z.B. Cannabis nicht mit dem Diebstahl weggeworfener Le-

bensmittel zu vergleichen. Bei ersterem gefährden sich die be-

troffenen Personen selbst, bei zweitem werden fremde

Rechtsgüter verletzt. Die Fälle sind so unterschiedlich gela-

gert, dass ein Verweis auf die Verfolgungspraxis bei Betäu-

bungsmitteldelikten nicht als Argument für eine ähnliche Re-

gelung für Container-Fälle ausreicht.86

III. Prävention durch Vermeidung von Lebensmittelver-

schwendung

Neben materiell-rechtlichen Änderungen wird vor allem die

Vermeidung von Lebensmittelverschwendung als Lösungs-

möglichkeit für die Problematik gesehen.87 Dies würde das

Problem der Kriminalisierung des Containerns nicht lösen,

aber durch den vorgelagerten Ansatz der Notwendigkeit für

die Rettung von Lebensmitteln aus dem Müll entgegenwirken.

Im Juni 2019 beschloss die 90. Konferenz der Justizministe-

rinnen und Justizminister, dass anstatt einer Änderung des

Strafrechts, alternative Abgabeformen von Lebensmittel ge-

schaffen werden sollen, um die Verschwendung verwertbarer

Lebensmittel von vorneherein zu vermeiden.88

86 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 05.08.2020 - 2 BvR 1985/19, 2 BvR 
1986/19, Rn. 43 f. 
87 Siehe z.B. Die Tafel Deutschland, Stellungnahme vom 07. Dezember, 
S. 2; Fischer, Stellungnahme vom 06. Dezember 2020, S. 8.
88 90. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister, Beschluss,
S. 1.
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Solche „alternativen Abgabeformen“ gibt es bereits in Teilen 

auch in Deutschland. So können Supermärkte noch genieß-

bare Lebensmittel an die Tafel spenden, die diese wiederum 

an Bedürftige weitergibt.89 Doch trotz dieser Möglichkeiten lan-

det noch immer ein Großteil unverkaufter Lebensmittel im 

Müll. 

1. Das französische Modell

Eine weitreichenderes – und vor allem obligatorisches – Mo-

dell hat Frankreich etabliert. Seit 2016 müssen Supermärkte 

alle möglichen Maßnahmen zur Vermeidung von Verlusten 

und Verschwendung von Lebensmitteln ergreifen, insbeson-

dere durch eine bedarfsgerechte Bestandsführung.90 Ge-

schäfte mit einer Ladenfläche von mehr als 400 m2 sind dazu 

verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel an örtliche Tafeln oder 

andere gemeinnützige Organisationen zu spenden.91 Machen 

Unternehmen sichere Lebensmittel absichtlich ungenießbar, 

z.B. um sie nicht spenden zu müssen, droht ihnen eine Geld-

strafe.92

Eine Erweiterung der Spendenverpflichtung auf unverkaufte 

Lebensmittel aus der Gastronomie und Lebensmittelindustrie 

befindet sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren.93

2. „Französisches Modell“ auch in Deutschland?

Die französische Regelung fand auch in Deutschland An-

klang. Ende 2019 beantragte Die Fraktion Bündnis 90/Grüne, 

dass die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf nach fran-

zösischem Vorbild vorlegt.94 Ob eine ähnliche Regelung 

auch 

89 Tafel Deutschland, Idee, online abrufbar unter: https://www.ta-
fel.de/ueber-uns/die-tafeln/idee/ (zuletzt abgerufen am 02. März 2021).  
90 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Rechtliche Vorgaben in 
Frankreich gegen Lebensmittelverschwendung, S. 5. 
91 Thiele, Wie Frankreich gegen den achtlosen Umgang mit Essen kämpf. 
92 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Rechtliche Vorgaben in 
Frankreich gegen Lebensmittelverschwendung, S. 4.  
93 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Rechtliche Vorgaben in 
Frankreich gegen Lebensmittelverschwendung, S. 10.  
94 BT-DS 19/14358, S. 2.  
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in Deutschland möglich wäre, hat der Wissenschaftliche 

Dienst des Deutschen Bundestages untersucht.  

Dieser weist vor allem darauf hin, dass die bestehenden le-

bensmittelrechtlichen Regelungen auf EU-Ebene beachtet 

werden müssten.  Da Frankreich diesbezüglich denselben Re-

gelungen unterliegt wie Deutschland, sollte dies jedoch keine 

unüberbrückbare Hürde darstellen.  

Auf verfassungsrechtlicher Ebene könnte sich ein Gesetz auf 

die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz nach Art.  72 

Abs. 1, 7 Abs. 1 Nr. 20 GG stützen. Außerdem müssten bei 

der konkreten Ausgestaltung Grundrechte wie Art. 12 und 14 

einbezogen werden.95 Einfachgesetzlich müssten im An-

schluss an ein solches Gesetz wie in Frankreich ggf. geltende 

Regelungen im Bereich der Lebensmittelspenden angepasst 

werden.96  

Insgesamt ließe der bestehende Rechtsrahmen eine bundes-

weite Regelung, die dem französischen Modell gleicht, auf je-

den Fall zu und würde auch den Zielen des Bundesministeri-

ums für Ernährung und Landwirtschaft entsprechen.  

Hinsichtlich der dogmatischen Probleme einer Entkriminalisie-

rung des Containerns ist dies vielleicht auch die beste Alter-

native, dem Problem der Lebensmittelverschwendung und da-

mit indirekt der Notwendigkeit des Containerns 

entgegenzutreten.  

D. Fazit

Lebensmittelverschwendung muss bekämpft werden, weswe-

gen die Strafbarkeit von Lebensmittelrettung aus Supermarkt-

containern von den meisten Deutschen nicht nachvollzogen 

95 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Rechtliche Vorgaben in 
Frankreich gegen Lebensmittelverschwendung, S. 16.  
96 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Rechtliche Vorgaben in 
Frankreich gegen Lebensmittelverschwendung, S. 16. 
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werden kann.97 Die bisherigen materiell- und prozessrechtli-

chen Vorschläge zur Entkriminalisierung des Containerns eig-

nen sich leider nicht. Doch so überzeugend die Argumente 

hierfür auch sein mögen, am Ende bleibt bei Strafbarkeit des 

Containerns ein Beigeschmack. Diesem Auseinanderfallen 

von Recht und Gerechtigkeitsempfinden muss auf jeden Fall 

Rechnung getragen werden. Die Frage ist nur, wie?  

Abhilfe würde eine vereinheitlichte Einstellungspraxis leisten, 

die eine strafrechtliche Verurteilung verhindern könnte. Dar-

über hinaus ist die Etablierung eines Modells nach französi-

schem Vorbild äußerst sinnvoll, um die Verschwendung von 

Lebensmitteln zu verhindern, bevor sie in der Mülltonne lan-

den.   

Eines darf bei der Debatte aber auch nicht vergessen werden: 

Weggeworfene Lebensmittel im Einzelhandel machen gerade 

einmal 4 % des Lebensmittelabfalls in Deutschland aus. Der 

größte Teil, nämlich über 50 Prozent, wird in privaten Haus-

halten produziert. Das soll nicht bedeuten, dass die Container-

Problematik unbedeutend ist, sondern dass Lebensmittelver-

schwendung auch auf der kleinsten Ebenen bekämpft werden 

muss. Im eigenen Haushalt kann jede einzelne Person einen 

ersten Beitrag dazu leisten. 

97 ntv, „Sollte Containern“ als Diebstahl gelten?, online abrufbar unter: 
https://www.n-tv.de/der_tag/Sollte-Containern-als-Diebstahl-gelten-ar-
ticle22019872.html (zuletzt abgerufen am 03. März 2021).  




